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1 LeiKa 

1.1 Inhaltliche Systematik 

Mit dem Leistungskatalog (LeiKa) wird in Deutschland erstmalig ein einheitliches und umfassendes 

Verzeichnis der Verwaltungsleistungen des Bundes, der Länder und Kommunen aufgebaut.  

Ziel ist es, eine zentrale Informationsbasis in Form eines Stammtext-Managements zur Verfügung 

zu stellen, die von allen Verwaltungsbereichen anwendungs- und vorhabenübergreifend für alle 

Informations- und Kommunikationskanäle genutzt wird. Der LeiKa orientiert sich dabei vorrangig 

an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Diese Adressaten 

unterscheiden nicht nach sachlicher und örtlicher Zuständigkeit, sondern erwarten, dass Sie auf 

direktem und einfachem Wege Hilfestellungen für ihr Anliegen bekommen.  

Durch die einheitliche Zuordnung von verbindlichen Schlüsseln (LeiKa-Schlüssel) zu 

Verwaltungsleistungen werden Informationsangebote der Verwaltungen in Deutschland 

vergleichbar. Die Schlüssel können staatenübergreifend und in allen Sprachen zur Identifizierung 

von Verwaltungsleistungen verwendet werden. 

Der LeiKa folgt der Logik, dass eine Verwaltungsleistung aus einem Leistungsobjekt (z.B. 

Personalausweis, Führerschein) und der hieran ausgeführten Verrichtung (Ausstellung, Änderung; 

Ersatz) besteht. Die Verrichtung entspricht hierbei der Leistung, die die Behörde gegenüber dem 

Bürger erbringt. Ergänzt wird diese Definition in einigen Fällen um Verrichtungsdetails, die die 

Verrichtung insbesondere in Bezug auf verschiedene Verfahrensabläufe, Zielgruppen oder Aus-

nahmen innerhalb einer Leistung spezifizieren. 

Das Leistungsobjekt beantwortet die Frage "Worum geht es?" (Führerschein), während die 

Verrichtung die Frage "Was tut die Verwaltung" (Änderung) beantwortet.  

(Quelle: Geschäfts- und Koordinierungsstelle LeiKa / BFD, Ministerium der Finanzen des Landes 

Sachsen-Anhalt, Wikipedia, 23.12.2010) 

1.2 Struktur 

Die Struktur des LeiKa 2.0 wird in der folgenden Abbildung dargestellt: 
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1.2.2 Bestandteile 

Instanz Länderkennung (im Zusammenhang mit der DLDB 

ohne Bedeutung) 

Leistungsobjekt Das Leistungsobjekt bezieht sich unmittelbar auf einen 

rechtlichen Regelungsgegenstand und stellt somit die 

Grundlage für das Verwaltungshandeln (=Verrichtung) 

dar.  

Durch die Kopplung von Leistungsgruppierung und 

Leistungskennung wird die eindeutige Identifizierung 

von Leistungen für Fremdsysteme („Fingerabdruck 

einer Leistung“) ermöglicht. 

Leistungsgruppierung LeiKa interne Systematisierungsfunktion von 

Leistungen. Hat auf die Bildung einer 

Leistungsbezeichnung keinen Einfluss.  

Leistungskennung Die Leistungskennung ist das zentrale Merkmal eines 

Leistungsobjektes.  

Durch die Verknüpfung der Leistungsgruppierung und 

des Leistungskennung entsteht eine feste 

„Verknüpfung“ die nachträglich nicht geändert werden 

soll. 

Verrichtung Verrichtungen beschreiben, welches 

Verwaltungshandeln an einem Leistungsobjekt 

durchgeführt wird 

Verrichtungskennung Die Verrichtungskennung beschreibt das Ergebnis des 

Verwaltungshandelns in Bezug auf das 

Leistungsobjekt 

Verrichtungsdetail Das Verrichtungsdetail spezifiziert die 

Verrichtungskennung insbesondere in Bezug auf 

verschiedene Verfahrensabläufe, Zielgruppen oder 

Ausnahmen einer Leistung 

Leistungsbezeichnung = Leistungsname Offizieller Name einer Leistung.  

Dieser setzt sich zusammen aus dem Leistungsobjekt 

+ ggf. vorhandener Verrichtungskennung + ggf. 

vorhandenem Verrichtungsdetail 

 

Beispiel  

Instanz Leistungs-

gruppierung 

Leistungs-

kennung 

Verrichtungs-

kennung 

Verrichtungs-

detail 

99 008 001 011 001 

LeiKa Personalausweis Personalausweis Änderung wegen 

Adressänderung 

 

Leistungsname:  Personalausweis - Änderung wegen Adressänderung  

LeiKa Nr.  99008001011001 
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1.2.3 LeiKa-Recherche 

Im LeiKa kann in der jeweils aktuellen Form im Internet recherchiert werden: 

http://leika.zfinder.de/  

Zugangsname:  berlin.de 

Passwort:  Berlin.de115 

 

  

http://leika.zfinder.de/
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2 Dienstleistungsdatenbank 

2.1 Vorüberlegungen für die Dienstleistungen  

In der Dienstleistungsdatenbank Berlin ist zu jeder Dienstleistung eine Leistungskennung aus dem 

LeiKa auszuwählen (Pflicht), optional können Eingaben zu den Verrichtungen, Verrichtungskennung 

und Verrichtungsdetail, aufgenommen werden. 

Sie als Dienstleistungsredakteur entscheiden, ob Sie die Dienstleistung als „Personalausweis“ 

(Leistungskennung)  beschreiben, oder diese dann weiter unterteilen z.B. in „Personalausweis – 

Änderung“ (Leistungskennung mit Verrichtungskennung) oder noch weiter aufgliedern in 

„Personalausweis – Änderung – wegen Adressänderung“ (Leistungskennung mit Verrichtungs-

kennung und Verrichtungsdetail), um so eine genaue Beschreibung vornehmen zu können 

Sie orientieren sich immer an der Struktur des LeiKa, nehmen jedoch eine Aufspaltung und 

Verteilung von langen Leistungsberichten zu einem Leistungsobjekt gemäß den Verrichtungen und 

Verrichtungsdetails auf mehrere kürzere Leistungsberichte vor. 

Soll eine Dienstleistung beschrieben werden, die im LeiKa noch nicht aufgenommen wurde, nehmen 

Sie bitte Kontakt mit der Landesredaktion berlin.de auf. Diese wird die Aufnahme der Dienstleistung 

veranlassen und eine vorläufige Leistungskennung vergeben. 

2.2 Vorüberlegungen für die Standorte 

In den Standorten beschreibt der Standortredakteur, wo Bürger und Unternehmen die 

Dienstleistungen abrufen können. Diese Standortbeschreibung gilt in der Regel übergreifend für 

mehrere Dienstleistungen, die bspw. ein Amt anbietet. 

Die Beschreibungen der Dienstleistungen werden separat von Dienstleistungsredakteuren erfasst. 

Vorteilhaft ist daran, dass eine Dienstleistung, die an mehreren Standorten angeboten wird, nur 

einmal beschrieben werden muss. 

Im Standort werden u.a. die Anschrift, Öffnungszeiten und Kontaktdaten beschrieben und aus den 

freigeschalteten Dienstleistungen diejenigen ausgewählt, die der Standort anbietet. Ein Standort 

könnte beispielsweise ein Amt sein, z.B. Ordnungsamt. 

Sie müssen einen Standort weiter untergliedern, wenn die Daten nicht einheitlich beschrieben 

werden können. Bspw. muss für eine Außenstelle ein weiterer Standort angelegt werden, da die 

Adressdaten hier nicht mehr identisch sind. Gleiches gilt bspw. bei abweichenden Öffnungszeiten 

für Teilbereiche eines Amtes. 
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Abbildung 1 - Aufteilung in mehrere Standorte 

Die Kontaktdaten, wie Telefon, Telefax und E-Mail beziehen sich grundsätzlich auf den gesamten 

Standort und damit auch auf alle am Standort angebotenen Dienstleistungen. 

Sollten Sie aus sachlichen Gründen, für unterschiedliche Dienstleistungen, auch unterschiedliche 

Ansprechpartner benennen wollen, so ist dies möglich. In diesem Fall können mehrere 

Ansprechpartner mit Telefon, Telefax und E-Mail angegeben werden und diesen die Dienst-

leistungen zugeordnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 - Mehrere Ansprechpartner in einem Standort 

 

 

Abbildung 2 - Mehrere Ansprechpartner in einem Standort 

 

Ansprechpartner im Standort (optional)

• Umweltamt

• Karl-Marx-Str. 83

• Barrierefrei

• Mo / Mi / Fr: 08:00-16:00 Uhr

• U 7

• Tel. 90239-2201

• Baumfällgenehmigung

• Tel. 90239-2202

• Ausnahmegenehmigung Lärm

Ansprechpartner im Standort (optional)

• Umweltamt

• Karl-Marx-Str. 83

• Barrierefrei

• Mo / Mi / Fr: 08:00-16:00 Uhr

• U 7

• Tel. 90239-2201

• Baumfällgenehmigung

• Tel. 90239-2202

• Ausnahmegenehmigung Lärm
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Oftmals befinden sich mehrere Standorte in einem Gebäude. Die Standorte in diesem Gebäude 

haben identische Adressangaben und Fahrverbindungen. Als Erleichterung können diese Angaben in 

einem sog. Verwaltungsstandort zentral gepflegt werden, in der Regel durch den IT-Koordinator. 

Die Standortredakteure können diese zentralen Angaben für ihren Standort übernehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 - Verwaltungsstandort (Zentrale Adressangaben) 

Der Dienstleistungsredakteur wählt beim Beschreiben seiner Dienstleistung die Behörden aus, die 

die Dienstleistungen anbieten. Damit ist gewährleistet, dass die Zeit zwischen Freischalten der 

Dienstleistung und Anbinden der Dienstleistung an den Standort überbrückt werden kann. In dieser 

Überbrückungszeit wird zumindest auf die Startseite der durch den Dienstleistungsredakteur 

ausgewählten Behörde verlinkt. 

 

  

Verwaltungsstandort

• Umweltamt

• Mo / Mi / Fr: 08:00-16:00 Uhr

• Tel. 90239-2201

• Ausnahmegenehmigung Lärm,

Baumfällgenehmigung

• Bürgeramt

• Mo / Di / Do: 08:00-16:00 Uhr

• Tel. 90239-1300

• Personalausweis

• Ordnungsamt

• Di / Do : 07:00-20:00 Uhr

• Tel. 90239-5500

• Sondernutzung öff. 

Straßenland 

• Ordnungsamt

• Di / Do : 07:00-20:00 Uhr

• Tel. 90239-5500

• Sondernutzung öff. 

Straßenland 

Verwaltungsstandort

Rathaus Neukölln

• Karl-Marx-Str. 83

• U7
Aufteilung von Standorten 
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2.3 Grundlegende Hinweise für die Texterstellung 

2.3.1 Richtlinien für die Beschreibung von Dienstleistungen 

Die Texte der DLDB stellen besondere Anforderungen. Sie richten sich an unterschiedlichste 

Leserinnen und Leser. Sie sollen einfach zu verstehen sein und gleichzeitig einer rechtlichen 

Überprüfung standhalten. Sie werden online veröffentlicht und sollen deswegen besonders leicht zu 

lesen sein. Beachten Sie beim Beschreiben der Dienstleistungen deswegen folgende Richtlinien: 

Für die Zielgruppe schreiben 

Ihre Dienstleistungsbeschreibung richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die wahrscheinlich 

• ein recht konkretes Anliegen haben, 

• nicht sicher sind, ob die Dienstleistung zu diesem Anliegen passt, 

• die Dienstleistung nicht kennen und 

• wenig Erfahrung haben im Umgang mit Behörden. 

Ausgangspunkt der Formulierung ist daher die Lebenslage, in der sich die Bürgerinnen und Bürger 

befinden. Versuchen Sie, sich in diese Lebenslage hinein zu versetzen. 

Das Wichtigste zuerst 

Formulieren Sie zu Beginn die Hauptbotschaft. Beantworten Sie zunächst folgende Fragen der 

Bürgerin oder des Bürgers: „Betrifft mich das?“ und „Was habe ich davon?“ 

Stellen Sie Nebensätze mit Bedingungen vor den Hauptsatz, zum Beispiel: „Wenn Sie in Berlin 

wohnen, können Sie einen Bewohner-Parkausweis bekommen.“ 

Die Regel vor der Ausnahme 

Bauen Sie Ihre Texte vom Allgemeinen zum Besonderen auf. Schreiben Sie zuerst, was alle betrifft. 

Erläutern Sie die Regelfälle vor den Ausnahmen. 

Aufs Wesentliche konzentrieren 

Sparen Sie mit Informationen. Wer über Fachwissen verfügt, hält meist mehr Details für wichtig, als 

Laien benötigen. Falls Sie Fragen beantworten, liefern Sie nur so viele Informationen, dass die 

Antworten verständlich werden. Wichtig ist, dass eventueller Handlungsbedarf erkennbar wird. 

Beispiele nennen 

Wenn Ihr Text sehr abstrakt ist, können Sie mit Beispielen verdeutlichen, worum es geht. Beispiele 

sind oft besser zu verstehen als eine komplizierte Beschreibung. 

Offene Fragen kenntlich machen 

Oft kann Ihr Text nicht alle denkbaren Einzelfälle erfassen. Machen Sie der Leserin oder dem Leser 

deutlich, wo der Text ungenau oder unvollständig ist. Kennzeichnen Sie Beispiele und offene Listen 

durch „zum Beispiel“ oder „unter anderem“. Falls im Einzelfall weitere Unterlagen erforderlich sein 

können, weisen Sie darauf hin. Bei sehr komplizierten Themen können Sie empfehlen, sich beraten 

zu lassen. 

Prägnant schreiben 

Fassen Sie sich möglichst kurz. Zu diesem Zweck können Sie Antworten auch in Form von 

Schlagworten geben. Wenn beispielsweise eine Dienstleistung gebührenfrei ist, genügt unter der 

Überschrift „Gebühren“ die Angabe „keine“. 
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Die persönliche Ansprache wählen 

Sprechen Sie die Bürgerinnen und Bürger persönlich an, 

• um Ihren Text prägnanter zu machen oder 

• um Ihren Text eingängiger zu machen oder 

• um Ihren Text höflicher zu machen oder 

• um eine geschlechtergerechte Sprache zu erreichen oder 

• um einen Appell zu verdeutlichen. 

Zahlen durch Ziffern schreiben  

Schreiben Sie Zahlen durch Ziffern, zum Beispiel „2 Wochen“ statt „zwei Wochen“. 

Einheiten ausschreiben 

Schreiben Sie Maßeinheiten aus. Schreiben Sie beispielsweise „Meter“ statt „m“. Wenn Sie die 

Abkürzung zusätzlich nennen wollen, setzen Sie diese in Klammern. Schreiben Sie zum Beispiel nicht 

nur „km/h“, sondern „Stundenkilometer (km/h)“ oder „Kilometer pro Stunde (km/h)“. Danach 

können Sie die Abkürzung verwenden. 

Rechtsgrundlagen nur im Abschnitt „Rechtsgrundlagen“ 

Nennen Sie ausschließlich im Abschnitt „Rechtsgrundlagen“ Gesetze, Verordnungen und 

dergleichen.  

Abschnitte bezeichnen als „Abschnitte“ 

Bezeichnen Sie die oberste Gliederungs-Ebene der Dienstleistungsbeschreibungen als „Abschnitt“. 

Wenn Sie auf einen anderen Abschnitt verweisen, setzen Sie dessen Titel in Anführungszeichen. 

Zum Beispiel: »siehe Abschnitt „Formulare“« 
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2.3.2 Empfehlungen für die Formulierung von Texten in verständlicher 

Sprache 

 

Lebendige Verben verwenden 

Ihr Text liest sich flüssiger, wenn Sie lebendige Verben verwenden. Schreiben Sie „anrechnen“ statt 

„in Anrechnung bringen“ oder „informieren“ statt „in Kenntnis setzen“. In Sätzen mit Verben wie 

„durchführen“ oder „erfolgen“ steht häufig ein Substantiv, das auf „-ung“ endet. Dieses Substantiv 

können Sie in der Regel durch ein Verb ersetzen. Schreiben Sie zum Beispiel statt „Änderung 

durchführen“ besser „ändern“. 

Aktive Verben verwenden 

Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Passivform von Verben. Schreiben Sie zum Beispiel statt „Eine 

Beratung über rechtliche Möglichkeiten wird empfohlen“ besser: „Wir empfehlen Ihnen, sich über 

Ihre rechtlichen Möglichkeiten beraten zu lassen.“ 

Gleiches gleich bezeichnen 

Bezeichnen Sie einen Sachverhalt immer mit demselben Wort beziehungsweise mit derselben 

Wortverbindung. 

Fachwörter erläutern 

Fachwörter lassen sich nicht vermeiden. Spätestens beim Blick ins Gesetz wird der Laie Fachwörtern 

begegnen. Um „Gleiches gleich zu bezeichnen“ sollten Fachwörter daher nicht durch andere Begriffe 

ersetzt werden. Was genau mit dem Fachwort gemeint ist, sollten Sie jedoch kurz erläutern. 

Mehrdeutige Wörter vermeiden 

Die Fachsprache des Rechts enthält viele Begriffe, die in der Alltagssprache eine andere Bedeutung 

haben. Diese andere Bedeutung ist für den Laien nicht auf den ersten Blick erkennbar. So kann es zu 

Missverständnissen kommen. Schreiben Sie zum Beispiel statt „grundsätzlich“ besser „in der 

Regel“, statt „anzeigen“ können Sie oft besser „mitteilen“ schreiben. 

Fremdwörter vermeiden 

Fremdwörter gehören nicht ohne weiteres zum Wortschatz unserer Sprache. Vermeiden Sie diese, 

wenn es ein treffendes deutsches Wort gibt. 

Abkürzungen ausschreiben 

Abkürzungen unterbrechen den Lesefluss. Vermeiden Sie Abkürzungen, auch geläufige. Ersetzen Sie 

„z.B.“ durch „zum Beispiel“ oder „beispielsweise“. 

Wenn Sie von dieser Regel abweichen wollen, nennen Sie einen Begriff beim ersten Mal vollständig 

ausgeschrieben, dahinter die Abkürzung in Klammern. Danach können Sie die die Abkürzung 

verwenden. So sollten Sie vorgehen, wenn eine Abkürzung bekannter ist als der ausgeschriebene 

Begriff, zum Beispiel: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“. 

Lange Wörter aufteilen 

Lange, zusammengesetzte Begriffe können das Lesen erschweren. Schreiben Sie zum Beispiel statt 

„Hinterbliebenenleistungsempfänger“ besser „Empfänger von Leistungen an Hinterbliebene“. Sie 

können auch Bindestriche nutzen, um die Sinn-Einheiten in einem langen Wort zu verdeutlichen, 

zum Beispiel „Bewohner-Parkausweis“ oder „Lohnsteuer-Ermäßigung“.  
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Veraltete und umständliche Wörter vermeiden 

Ersetzen Sie veraltete und umständlich wirkende Wörter durch solche aus der heutigen 

Alltagssprache. Schreiben Sie zum Beispiel „telefonisch“ statt „fernmündlich“ oder „Foto“ statt 

„Lichtbild“. 

Unnötige Wortteile streichen 

Schreiben Sie besser „klären“ statt „abklären“, „prüfen“ statt „überprüfen“, „Antwort“ statt „Rück-

antwort“. 

Doppelte Verneinungen vermeiden 

Ersetzen Sie doppelte Verneinungen durch positive Formulierungen. Doppelte Verneinungen 

verzögern das Verstehen. Schlimmstenfalls verstehen Ihre Leserinnen und Leser das Gegenteil der 

Aussage. Schreiben Sie zum Beispiel statt „nicht ohne …“ besser „nur mit …“. 

Hauptsachen in Hauptsätze 

Orientieren Sie sich an der Regel „Eine Aussage pro Satz“. Ein idealer Satz enthält höchstens 15 

Wörter.  

Verben nach vorn 

Bringen Sie das Prädikat möglichst weit nach vorne im Satz. Je früher man das Prädikat liest, desto 

eher versteht man den Satz. Schreiben Sie zum Beispiel statt „Der Zuschuss wird ab dem Monat, in 

dem der Antrag bei der Behörde ankommt, gezahlt“ besser: „Der Zuschuss wird gezahlt ab dem 

Monat, in dem der Antrag bei der Behörde ankommt.“ 

Schachtelsätze auflösen 

Vermeiden Sie komplizierte Satzgefüge. Idealerweise enthalten Ihre Sätze höchstens einen 

Hauptsatz und einen Nebensatz. 
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2.3.3 Empfehlungen für höfliche Sprache und Service-Orientierung 

 

Positiv formulieren 

Konzentrieren Sie sich auf das, was gut ist für die Bürgerinnen und Bürger. Schreiben Sie zum 

Beispiel statt „… ist ohne Erlaubnis verboten“ besser „Mit einer Erlaubnis dürfen Sie …“.  

Stellen Sie nicht die Fälle in den Vordergrund, in denen eine Dienstleistung ausgeschlossen ist, 

sondern die Fälle, in denen sie genutzt werden kann. Schreiben Sie zum Beispiel statt „… ist für 

Eigentums-Wohnungen ausgeschlossen“ besser „Für Miet-Wohnungen können Sie  … bekommen“.  

Die Bürgerin oder den Bürger direkt ansprechen 

Schreiben Sie im persönlichen Stil, das heißt, sprechen Sie die Bürgerin oder den Bürger direkt an. 

Bezeichnen Sie Ihr Gegenüber nur ausnahmsweise anonym als „Antragsteller“ oder „Bürger“. 

Unangenehmes klar und wertschätzend mitteilen 

Formulieren Sie negative Nachrichten klar und unmissverständlich. Zeigen Sie alternative Lösungen 

auf, falls das möglich ist. Bieten Sie nach Möglichkeit Unterstützung an. 

Bitten statt „Befehlen“ oder „Anweisen“ 

Vermeiden Sie einen Befehlston oder Anweisungsstil, wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger zu 

bestimmten Handlungen veranlassen möchten.  

 

2.3.4 Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache 

 

Doppelnennung oder Paarschreibung verwenden 

Vermeiden Sie das „Splitting“, wie zum Beispiel: „Bewohner/-innen“, „des/der Bewohners/-in“. 

Auch das große „Binnen-I“ innerhalb eines Wortes, wie in „BewohnerInnen“ darf nicht verwendet 

werden. Schreiben Sie stattdessen zum Beispiel „Bewohnerinnen und Bewohner“. Die weibliche 

Form wird dabei zuerst genannt. 

Im persönlichen Stil formulieren 

Sprechen Sie Ihre Leserinnen und Leser direkt an, statt sie wie eine dritte Person zu bezeichnen. 

Schreiben Sie zum Beispiel „Sie“ statt „die Antragstellerin oder der Antragsteller“. 

Pluralformen verwenden 

Verwenden Sie, wenn möglich, Pluralformen von Personen-Bezeichnungen. Das empfiehlt sich 

insbesondere, wenn der Verweis auf eine Personengruppe anschließend wieder aufgenommen wird. 

Schreiben Sie zum Beispiel statt „der Beschäftigte oder die Beschäftigte, dessen Antrag oder deren 

Antrag …“ besser „die Beschäftigten, deren Anträge …“. 

Geschlechtsneutrale Bezeichnungen einfügen 

Ersetzen Sie geschlechtsspezifische Bezeichnungen durch geschlechtsneutrale. Ersetzen Sie zum 

Beispiel „Vertrauensmann“ durch „Vertrauensperson“, „Vorsitzender“ durch „Vorsitzendes 

Mitglied“, „Volljähriger“ durch „volljährige Person“. 
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Personen-Bezeichnungen vermeiden 

Ersetzen Sie Personen-Bezeichnungen durch das Pronomen „wer“, wenn die Personen durch Verben 

beschrieben werden können. Schreiben Sie zum Beispiel statt „Einwohner von Berlin“ besser „wer in 

Berlin wohnt“. 

Manchmal können Personen auch durch Adjektive beschrieben werden. Anstelle von „Lassen Sie 

sich durch einen Anwalt beraten“ können Sie zum Beispiel schreiben „Lassen Sie sich anwaltlich 

beraten“. 

 

2.4 Allgemeine Hinweise zu den Inhalten in der DLDB 

 

2.4.1 Formatierungen in Textfeldern 

In Textfeldern kann nur reiner Text eingeben werden. HTML-Tags sind nicht erlaubt. Es kann für die 

Umsetzungen der Empfehlungen zur Gestaltung der Texte allerdings notwendig sein Links oder 

Listen oder „Zwischenüberschriften“ zur besseren Gliederung zu verwenden: 

• Links können nach dem folgenden Muster eingefügt werden: 

[[http://www.meinlink.de/|Meine Beschreibung]] 

 

• Listen per Sternchen "*" oder nummeriert per Raute "#" (ohne Leerzeichen): 

 

Beispiel: 

*Listenpunkt 1 

*Listenpunkt 2 

 

Ergebnis: 

 Listenpunkt 1 

 Listenpunkt 2 

 

• „Zwischenüberschriften“ per Sternchen (ohne Leerzeichen) "*" vor und hinter 

dem Zwischenüberschriftentext. Die Formatierung funktioniert nicht für mehrere 

Absätze.  

 

Beispiel: 

*Dies ist eine Zwischenüberschrift*  

 

Ergebnis: 

Dies ist eine Zwischenüberschrift 
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2.4.2 Allgemeine Hinweise zu Formularen / Broschüren etc. 

Werden PDF-Dokumente für die Bereitstellung von Formularen, Publikationen, Broschüren etc. 

benutzt, so achten Sie bitte darauf, dass diese PDF-Dokumente die Anforderungen der 

Barrierefreiheit erfüllen. 

Im Land Berlin existiert ein zentrales Formularverzeichnis für das Bereitstellen von Formularen. 

Über diesen Dienst erhalten Formulare eine dauerhaft gültige und eindeutige URL mit der die jeweils 

aktuelle Version verfügbar gemacht wird. Dies funktioniert unabhängig von der Art der 

dahinterliegenden Formulare (druckbar, ausfüllbar oder in Online-Prozesse integriert).  

Formulare, die in der Dienstleistungsdatenbank hinterlegt werden, sollten im Formularverzeichnis 

hinterlegt werden und mit der entsprechenden URL aus dem Verzeichnis in der Dienstleistungs-

datenbank verlinkt werden.  

Siehe auch http://support.berlin.de/wiki/index.php/Formularverzeichnis  

2.4.3 Mehrsprachigkeit 

Die Pflege von fremdsprachlichen Inhalten ist in den Dokumentationen für die Leistungs- und 

Standortredakteure beschrieben (s. Link unter Nr. 3 „Weitere Dokumentationen / Kontakt“, Seite 

43). 

2.4.4 Links / URLs 

Werden Links außerhalb der speziell dafür vorgesehenen Eingabefelder eingetragen, ist darauf zu 

achten, dass die URL immer komplett mit vorangestelltem http:// bzw. https:// beginnt. 

Links dürfen nicht auf das Redaktionssystem Imperia führen. Also kein Link auf 

http(s)://imperia.berlinonline.de/… oder http(s)://imperia9.berlinonline.de/… !  

  

http://support.berlin.de/wiki/index.php/Formularverzeichnis
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2.5 Benutzungs- und Ausfüllhinweise zu den Datenfeldern der 

Dienstleistungsbeschreibung 

2.5.1 LeiKa-Schlüssel für die Leistung 

Wichtig! 

Der LeiKa-Schlüssel ist nicht zu verändern. Zur Änderung bitte den Link „LEIKA-Auswahl“ über 

diesem Feld verwenden. 

 

2.5.2 LeiKa-Leistungsname 

Wichtig! 

Der Leistungsname aus dem LeiKa ist nicht zu verändern. 

 

2.5.3 Leistungsname 

 Textliche Vorgabe: 

Der Leistungsname muss auch bei Abweichungen von dem LeiKa-Leistungsnamen aus einer LeiKa-

konformen Schreibweise bestehen: „Leistungsobjekt – (ggf. Verrichtungskennung) – (ggf. 

Verrichtungsdetail)“  

Bitte beachten Sie, dass der Leistungsname automatisch im A–Z erscheint. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass der Leistungsname so aussagekräftig sein soll, dass man als Nutzer im 

Serviceportal die Leistung auch im A-Z unter vielen Dienstleistungen aus unterschiedlichen 

Verwaltungsbereichen im A-Z finden muss.  

Beispiele:  

• Geburt im Ausland - Erstbeurkundung / Erstregistrierung - ohne Inlandswohnsitz 

• Kraftfahrzeugkennzeichen wegen Diebstahl ersetzen 

• Einkommensteuer - Festsetzung - Antragsveranlagung  

• Einkommensteuer - Festsetzung - Pflichtveranlagung 
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2.5.4 Leistungsbeschreibung 

 

Textliche Vorgabe: 

Beginnen Sie mit dem Zweck der Dienstleistung. Beschreiben Sie die Vorteile, die die Bürgerin oder 

der Bürger davon hat. Beachten Sie hierbei die Empfehlungen für die Formulierung von Texten in 

Abschnitt 2.3 Grundlegende Hinweise für die Texterstellung 

Definieren Sie die Dienstleistung durch 

• die Lebenslage, in der die Bürgerin oder der Bürger sich befindet, und 

• das Ziel, das die Bürgerin oder der Bürger erreichen möchte. 

Sparen Sie an dieser Stelle mit Einzelheiten zu Voraussetzungen oder zur Zuständigkeit. Nutzen Sie 

dafür die separaten Abschnitte. 

Links zum Schluss: Stellen Sie Verweise auf andere Internet-Seiten nach Möglichkeit ans Ende eines 

Abschnitts oder Absatzes. Wer einen Link anklickt, kehrt oft nicht zurück zu Ihrem Text. 

Siehe auch Abschnitt 2.4.1 Formatierungen in Textfeldern. 
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2.5.5 Suchbegriffe 

 

Textliche Vorgabe: 

Die Suche agiert relativ intelligent. Verschiedene Schreibweisen mit Umlauten müssen Sie nicht im 

Eingabefeld hinterlegen. Ähnlich verhält es sich mit vielen Abkürzungen, der Begriff 

"Personalausweis" beinhaltet auch das Wort "Perso". Diese Abkürzung muss demnach nicht extra 

angegeben werden.  

Weiterhin sollten Sie sogenannte "Stoppwörter" vermeiden. Dabei handelt es sich um allgemeine 

Bindewörter wie "der, die, das, und, von ...". 

Der Leistungsname ist auch als Suchbegriff einzutragen, da dieser nicht automatisch als 

Suchbegriff verwendet wird.  

2.5.6 Hauptthema 

 

 

2.5.7 Organisationseinheit 

 

 

2.5.8 Verwaltungsinterne Hinweise 

 

2.5.9 Voraussetzungen 
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Wichtig! 

Für jede Voraussetzung müssen Sie ein neues Modul verwenden. 

Die Überschrift der Voraussetzung soll als Art Schlagwort funktionieren. Erläutern Sie die 

Einzelheiten im Beschreibungstext. Verzichten Sie in der Überschrift auf rechtliche Genauigkeit. 

Schreiben Sie zum Beispiel „Sie haben ein Kraftfahrzeug“ und erläutern Sie in den Einzelheiten, ob 

es ankommt auf Besitz oder Eigentum oder die Halter-Eigenschaft. 

Nennen Sie zuerst die Voraussetzungen, die in jedem Fall gelten. 

Machen Sie in der Überschrift deutlich, wenn eine Voraussetzung nicht in jedem Fall gilt. Schreiben 

Sie zum Beispiel „Bei Vereinen: …“ oder „Für eine Änderung: …“. Auch mit „Falls“ können Sie 

Bedingungen formulieren. Längere Bedingungen können Sie im Beschreibungstext ausführen. In 

solchen Fällen können Sie die Überschrift beginnen mit „Unter Umständen: …“.  

Weitere textliche Vorgabe: 

Wenn der Hinweis "Persönliche Vorsprache ist erforderlich" NICHT erscheint, kann prinzipiell ein 

Dritter per Vollmacht aktiv werden. Andernfalls ist die persönliche Vorsprache als eine eigene 

Voraussetzung einzutragen. 

Machen Sie einen Hinweis, ob der Antrag auch schriftlich und wenn ja, per Post, Fax oder auch E-

Mail eingereicht werden kann. 
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2.5.10 Benötigte Unterlagen 

 

Wichtig! 

Für jede „benötigte Unterlage“ verwenden Sie ein neues Modul. 

Textliche Vorgabe: 

Präzise, offizielle Benennung der Unterlagen. 

Besonderheiten und Ausnahmen müssen ganz am Ende der Auflistung angefügt werden, z. B. 

Vollmacht für Minderjährige. 

Soweit Formulare erforderlich sind, werden sie auch im Abschnitt „Erforderliche Unterlagen“ 

genannt. Sie stehen in der Regel am Anfang der Liste. Sie werden beschrieben, aber nicht verlinkt – 

stattdessen wird auf den Abschnitt „Formulare“ verwiesen: »siehe Abschnitt „Formulare“« 

Beispiel: 

• Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 

(siehe Abschnitt "Formulare")  
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2.5.11 Benötigte Formulare 

 

Wichtig! 

Für jedes Formular verwenden Sie ein neues Modul. 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie auf die aktuellste Version eines Formulars verlinken. 

Am besten nutzen Sie den Formularserver des Landes für die Veröffentlichung von Formularen. 

Dadurch ist gewährleistet, dass unter einer einheitlichen URL immer die aktuellste Version 

aufgerufen wird. Siehe auch http://support.berlin.de/wiki/index.php/Formularverzeichnis.  

Sofern Sie selbst die Pflege des Formulars innehaben, können Sie dauerhafte URLs am besten 

dadurch erreichen, dass das Formular immer mit dem identischen Dateinamen veröffentlicht wird. 

Wichtig für Formulare der Bezirksämter 

Es dürfen nur neutrale (ohne Kopf- sprich Bezirksbezeichnungen) Formulare verlinkt werden 

(Beschluss der IT-Koordinatoren). 

Beispiel: (analog zum Beispiel unter „Benötigte Unterlagen“) 

• Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 

 

  

http://support.berlin.de/wiki/index.php/Formularverzeichnis
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2.5.12 Gebühren 

 

Textliche Vorgabe: 

Nach dem Komma der genaue Cent-Betrag mit 2 Ziffern. Auch wenn der Cent-Betrag Null beträgt, 

dann ,00. Keinen Strich wie zum Beispiel 8,-. 

Die Währungsbezeichnung für Euro soll nur als Wort mit Groß- und Kleinschreibung verwendet 

werden: „Euro“ 

 

2.5.13 Rechtsgrundlagen 

 

Wichtig! 

Für jede Rechtsgrundlage verwenden Sie ein neues Modul. 

Listen Sie die Rechtsgrundlagen einzeln auf. Verwenden Sie einen Listenpunkt pro Normen-Körper 

(pro Gesetz, pro Verordnung und so weiter). 

Listen Sie die Rechtsgrundlagen lose auf. Verzichten Sie auf Verweisketten und auf Verbindungen 

(„in Verbindung mit“). 

Verweisen Sie möglichst auf ganze Normen-Körper oder auf einzelne Paragraphen beziehungsweise 

Artikel. Verweisen Sie nicht auf kleinere Gliederungseinheiten wie Absätze oder Sätze. Verweisen Sie 

auch nicht auf größere Gliederungseinheiten wie Abschnitte oder Kapitel. 

Sie sollten z.B. stattdessen auf  Paragraphen-Reihen verweisen. Zum Beispiel: „§§ 41 bis 46b 

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)“ 
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2.5.14 Genehmigungsfiktion 

 

 

2.5.15 Genehmigungsfiktion –Frist 

 

 

2.5.16 Bearbeitungszeit 
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2.5.17 Weiterführende Informationen 

 

Wichtig! 

Für jeden Link verwenden Sie ein neues Modul. 

 

2.5.18 Zuständige Behörde 

 

 

2.5.19 Mehrere Behörden hinzufügen 

 

Hinweis: 

Hierüber ist eine vereinfachte Eingabe der zuständigen Behörden möglich, da zum Beispiel alle 

Bezirksämter auf einmal hinzugefügt werden können. 
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2.5.20 Zuständigkeitshinweis 

Hinweis: 

Der Zuständigkeitshinweis wird immer benötigt, wenn absehbar ist, dass die Dienstleistung von 

mehr als einem Standort angeboten wird. In diesem Fall muss der Zuständigkeitshinweis erläutern, 

wie der Nutzer herausfindet, an welchen Standort er sich wenden muss (Erläuterung der örtlichen 

oder sachlichen Zuständigkeit.) 

 

2.5.21 Link zur Onlineabwicklung 

 

 

2.5.22 Standortübergreifende Terminbuchung 
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2.6 Benutzungs- und Ausfüllhinweise zu den Datenfeldern der Standort-

beschreibung 

2.6.1 Behörde des Standortes 

 

 

2.6.2 Name des Standortes 

Textliche Vorgabe: 

Keine erneute Eingabe des Behördennamens. Bspw. bei Standorten in den Bezirken nur 

„Standesamt“ und nicht Standesamt Steglitz-Zehlendorf. 

Keine Angabe der kompletten Adresse im Standortnamen. Diese wird in den Adressfeldern 

eingetragen. 

 

2.6.3 Kategorie des Standortes 

 

 

2.6.4 Voreinstellung Bezirks ID 
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2.6.5 Standortangaben übernehmen 

 

 

2.6.6 Adressfelder 

 

 

2.6.7 Optionale Standort-Koordinaten 
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Hinweis: 

Manuelle Eingaben dürfen nur vorgenommen werden, wenn der Standort auf der in der 

Standortseite angezeigten Karten nicht korrekt verortet ist. In diesem Fall können die Koordinaten 

eingetragen werden, die auf der Karte stattdessen angezeigt werden sollen. 

Die Koordinaten lassen sich wie folgt in Google Maps herausfinden: 

1. Öffnen Sie Google Maps (www.google.de/maps)  

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ort oder Bereich auf der Karte. 

3 .Wählen Sie "Was ist hier?" aus. 

4. Unten im Bildschirm sehen Sie eine Infokarte mit weiteren Informationen. 

Hinweis: Wenn Sie Google Maps im Lite-Modus verwenden, können Sie keine Koordinaten abrufen. 

(In einem mobilen Browser auf einem Smartphone oder Tablet) 

Wird die Adresse des Standortes später geändert, sind die Einträge in diesen Feldern zu löschen, da 

andernfalls trotz Adressänderung auf der Karte der Standort unter den veralteten manuell 

eingetragenen Koordinaten angezeigt wird. 

Sollte der Standort hingegen in auf dem verlinkten Berlin.de Stadtplan falsch verortet dargestellt 

werden, muss eine Korrektur über das Feld „Alternativer Stadtplanlink“ erfolgen.  

 

2.6.8 Alternativer Stadtplanlink 

 

Hinweis: 

Die Eingabe des Links wirkt sich nur auf die Verlinkung zum Berlin.de Stadtplan aus.  

Sollte der Standort hingegen in der Karte auf der Standortseite selbst falsch verortet dargestellt 

werden, muss eine Korrektur über die Felder Optionale Standort Koordinaten eingestellt werden.  

 

 

  

http://www.google.de/maps
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2.6.9 Postanschrift 

 

 

2.6.10 Hinweise zur Anschrift des Standortes 

 

Textliche Vorgabe: 

In dieses Hinweisfeld gehören lediglich Hinweise zur Anschrift des Standortes. Hinweise für 

Rollstuhlfahrer, Terminkunden bzw. allgemeine Hinweise gehören in die dafür vorgesehenen 

eigenen Hinweisfelder. 
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2.6.11 Fahrverbindungen 

 

Textliche Vorgabe: 

Bitte nur die Name der Haltestelle und dahinter die Linien angeben. Vom System wird vor den 

Namen jeweils das Symbol des Verkehrsmittels vorangesetzt. Für die Eingabe mehrerer Haltestellen 

bitte jeweils eine neue Zeile verwenden. 

Längere Fußwege (> 3 min) ab den Haltestellen sollten erwähnt werden. 

Beispiel: 

• bei Anfahrt U-Bahn „U Fehrbelliner Platz: U3, U7“ 

• bei Anfahrt Bus „U Fehrbelliner Platz: 101, 104, 115“ 

• bei längerem Fußweg: ca. 5 min Fußweg 
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2.6.12 Fahrverbindungen vom VBB automatisch übernehmen 

 

Hinweis: 

Über die Einstellungen der Anzahl und der maximalen Entfernung der angezeigten Haltestellen lässt 

sich das Ergebnis der automatischen Übernahme etwas steuern. Allerdings sollte das Ergebnis der 

Automatik in jedem Fall geprüft werden und bei nicht zufriedenstellendem Ergebnis  die manuelle 

Eingabe der Fahrverbindung verwendet werden. 

 

2.6.13 Hinweise 

 

Textliche Vorgabe: 

In dieses Feld gehören lediglich dauerhafte Hinweise zum Standort, bspw. zur Ausstattung.  

Hinweise zu Öffnungszeiten, der Anschrift bzw. kurzfristige Hinweise bitte in die entsprechenden 

eigenen Felder eintragen. 

Weitere Beispiele: 

• Ein Fotoautomat ist vorhanden / nicht vorhanden. 

• Ein Kopierer ist vorhanden / nicht vorhanden. 
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2.6.14 Öffnungszeiten (Mo-So) 

 

Textliche Vorgabe: 

Angabe der Uhrzeiten im Format HH:MM Uhr, z.B. 08:30 Uhr 

Hinter jeder Öffnungszeit, zu der eine Terminvereinbarung möglich ist, soll die Zusatzinfo „nur mit 

Termin“ oder „mit und ohne Termin“ stehen. 

Dazu können mehrere Zeilen verwendet werden, um bspw. die unterschiedlichen Öffnungszeiten 

auszuzeichnen: 

• 08:00-17:00 Uhr Kunden mit vereinbartem Termin 

• 09:00-14:00 Uhr Kunden ohne Termin 

 

2.6.15 Hinweis auf geänderte Öffnungszeiten 

 

Textliche Vorgabe: 

Angabe der Uhrzeiten im Format HH:MM Uhr, z.B. 08:30 Uhr 

Bitte das Feld „Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten“ nur für Abweichungen von den 

normalerweise geltenden Zeiten benutzen. Bitte Schließtage oder Änderung der Zeiten 

mindestens(!) 2 Wochen vorher eingetragen. Und nach Ablauf wieder umgehend entfernen. 

Kurzfristige aktuelle Hinweise bspw. zu Öffnungszeiten in das Feld „Aktuelle Hinweise zum Standort 

eintragen. Das gleiche gilt für längerfristige bekannte Termine (bspw. Schließung wg. Fortbildung) 

am Ereignistag selbst. 

Ein Hinweistext, der an mehreren Tagen gilt, muss auch bei allen betreffenden Tagen eingetragen 

werden. Bspw. der Text „(nur nach vorheriger Absprache)“: Er darf nicht in dem Feld zu den 

geänderten Öffnungszeiten stehen. 
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Für umfangreiche Ankündigungen kann ggf. ein Link auf ausführliche Änderungsbeschreibungen 

auf einer Internetseite im jeweiligen Behördenauftritt eingefügt werden. 

 

2.6.16 Online Terminvereinbarung 

Hier nicht näher beschrieben. Ausnahme s. folgendes Feld. 

 

2.6.17 Hinweise für Terminkunden 

 

Weitere Beispiele: 

• Ggf. Hinweis auf einen (Sonder-)Schalter für Abholung/Dokumentenausgabe. 

Mit/ohne Wartenummer? Mit/ohne Termin? 

• Ggf. Hinweis für Kunden ohne Termin: Am Empfangstresen melden? Oder nur 

Wartenummer ziehen und im Wartesaal Platz-nehmen? SMS – 

Benachrichtigungsdienst verfügbar? Aufruf zum Kundenbetreuer optisch / 

akustisch?  

• Ggf. Hinweise für Kunden mit Termin: X Minuten vorher kommen? Am 

Empfangstresen melden oder gleich im Wartesaal Platz-nehmen? Aufruf mit 

Vorgangsnummer und/oder Name? 
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2.6.18 Rollstuhl: Zugang 

 

2.6.19 Rollstuhl: Parkplatz 

 

2.6.20 Rollstuhl: Aufzug 
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2.6.21 Rollstuhl: WC 

 

 

2.6.22 Barrierefreiheit: Hinweise 
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2.6.23 Konkreter Name einer natürlichen Person 

Textliche Vorgabe: 

Nur optionales Feld.  

 

2.6.24 Telefon / Fax 

 

Hinweis: 

Wenn Sie das Bürgertelefon 115 als Telefonnummer angeben, muss ebenfalls das Feld 

„Bürgertelefon 115 als Telefonkontakt“ aktiviert werden. Dann erfolgt eine einheitliche Darstellung 

der Telefonnummer inkl. Vorwahl mit 115-Logo und Link zur Informationsseite des Berliner 

Bürgertelefons 115. 

 

2.6.25 E-Mail oder Link zum Kontaktformular 
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2.6.26 Zuständigkeitslink 

 

 

2.6.27 Internetadresse 

 

 

2.6.28 Zahlungsmöglichkeiten 
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2.6.29 Ansprechpartner 
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2.6.30 Angebotene Dienstleistungen 
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2.6.31 Aktuelle Meldung zum Standort 

 

Textliche Vorgabe: 

Hier sollen kurzzeitige aktuelle Hinweise eingetragen werden. Die Hinweise werden prominent auf 

der Standortseite hervorgehoben. 

Sind Hinweise über das Feld „Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten“ bekannt gegeben, soll am 

Ereignistag der Hinweis als aktueller Hinweis in diesem Feld eingetragen werden.  

Bei Verwendung des Ablaufdatums wird der eingetragene Hinweis nach dem eingetragenen 

Zeitpunkt automatisch nicht mehr angezeigt. 

Beispiele: 

• „Die Ausgabe der Wartenummern wurde heute wegen erhöhten Kundenandrangs 

geschlossen.“ oder  

• „Wegen Computerausfall bleibt der Standort bis morgen 12 Uhr geschlossen.“  
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3 Weitere Dokumentationen / Kontakt 

Support-Wiki inkl. Dokumentation für die Bearbeitungsoberfläche MBB  

• http://support.berlin.de/wiki/index.php/Kategorie:Dienstleistungsdatenbank 

 

Technischer Support: 

BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co KG  

Berlin.de Support 

Tel. (030) 2327-6252 

E-Mail support@berlin.de   

 

Verantwortung DLDB / fachliche Fragen: 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei-,  

Landesredaktion/Koordinierung Berlin.de. 

  

Grundsatz, Dienstleistungen, LeiKa: Frau Wöpke, Tel. (030) 9026-2284,  

E-Mail: marina.woepke@senatskanzlei.berlin.de  

 

Technik, Standorte: Herr Krajan, Tel. (030) 9026-2286,  

E-Mail: sascha.krajan@senatskanzlei.berlin.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesredaktion/Koordinierung  Berlin.de 

Jüdenstraße 1 

10178 Berlin 

Tel (030) 9026-2435 

landesredaktion@senatskanzlei.berlin.de 
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